
terstreicht, daß die Gewerkschaften bei uns hohe Autorität und hohes An
sehen genießen. Sie kennen nur ein Ziel - das Wohl des Volkes und den 
Frieden. Deshalb haben sie unsere ganze Unterstützung, deshalb fördern 
wir alle ihre Aktivitäten und die Hartnäckigkeit in der täglichen Arbeit, mit 
der die Gewerkschaftsmitglieder und die von ihnen demokratisch gewähl
ten Funktionäre unsere gemeinsame Sache, die Gestaltung der entwickel
ten sozialistischen Gesellschaft, weiter voranbringen.

Liebe Genossen!
Von großer Bedeutung sind die von der Bezirksparteiorganisation Karl- 

Marx-Stadt ausgelösten Verpflichtungen zur zusätzlichen Produktion 
hochwertiger, von der Bevölkerung gefragter Konsumgüter. Allein in die
sem Bezirk handelt es sich um eine zusätzliche Produktion im Wert von 
300 Millionen Mark. Diesem Beispiel folgend, haben alle Bezirke solche 
Verpflichtungen übernommen. Insgesamt geht es um Konsumgüter im 
Wert von 2,2 Milliarden Mark, die über den Plan 1989 hinaus hergestellt 
werden sollen.

Diese und andere Verpflichtungen und Arbeitsleistungen bekräftigen 
die von Genossen Erich Honecker auf der 7. Tagung des Zentralkomitees 
getroffene Feststellung, daß die Werktätigen der DDR die Politik unserer 
Partei in Übereinstimmung von Wort und Tat zu ihrer eigenen Sache ge
macht haben. Unsere Partei hat einen festen Platz im Herzen der Bürger 
unseres sozialistischen Vaterlandes. Das ist so, weil oberstes Prinzip des 
Handelns der SED das Wohl und das Glück des Volkes im Frieden sind, 
weil sie sich für alles verantwortlich fühlt, was sich in unserem Lande voll
zieht. Das ist auch deshalb so, weil wir in über vier Jahrzehnten die Lo
sung »Alles mit dem Volk, alles durch das Volk, alles für das Volk« zum 
Leitmotiv des Handelns machten.

Entsprechend einem gemeinsamen Beschluß des Zentralkomitees der 
SED, des Staatsrates der DDR, des Ministerrates der DDR und des Bun
desvorstandes des FDGB werden am Vorabend des 40. Jahrestages der 
Gründung der DDR herausragende Wettbewerbsleistungen mit der Ver
leihung von 250 Ehrenbannern gewürdigt. Mit dieser Auszeichnung wer
den Betriebe, Genossenschaften, Institutionen und Einrichtungen aus der 
Industrie, dem Verkehrs-, Nachrichten- und Bauwesen, dem Handel, der 
Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft, der Wissenschaft, Kultur und 
Volksbildung, dem Gesundheitswesen sowie Truppenteile und Verbände 
der bewaffneten Organe geehrt. Wir sind gewiß, daß dieser Beschluß 
weitere Impulse für hohe Leistungen auslöst.
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